
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZVR-Zahl 853032208 

 
KÄRNTNER LANDESMEISTERSCHAFTEN 2011 

 

ALLGEMEINE KLASSEN  
 

(Ausschreibung und Einladung) 
 

Ausrichter:   KAC 
 
Termin:  Sonntag, 11. Dezember 2011 
   Beginn: 9.00 Uhr – Hallenöffnung 8.00 Uhr 
 
Ort:   Ballspielhalle St. Ruprecht/Klagenfurt, Kneippgasse 30 
     
Ehrenschutz:  Gerhard DÖRFLER, Landeshauptmann 
   Jürgen PFEILER, Stadtrat der Stadt Klagenfurt 
   Kurt STEINER, Präsident ASVÖ 
   Dr. Gert SEEBER, Obmann KAC 
   Karl WALDHAUSER, Präsident KTTV 
 
Turnierleitung:  Werner RITZINGER, Kurt GORITSCHNIG, Günther STAUBER 
   und Doris SABLATSCHAN 

 
Turnierjury: Turnierleitung, KTTV Präsident sowie Mitglieder des Sportausschus-

ses 
 
Oberschiedsrichter: German PICHLER, Schiedsrichterreferent 
 
Hauptbewerbe:   1 - Herren Einzel 

  2 - Damen Einzel 
  3 - Herren Doppel 
  4 - Damen Doppel 
  5 - Mixed Doppel 

 
Nebenbewerbe:   6 - Einzel C – Unterliga (ab Nr. 26 der allg. RL) 

  7 - Einzel D – 1. Klasse (ab Nr. 56 der allg. RL) 
  8 - Einzel E – 2. Klasse (ab Nr. 86 der allg. RL) 
  9 - Einzel F – 3. Klasse (ab Nr. 201 der allg. RL) 
 

   Ein Bewerb kommt nur zur Austragung, wenn mind. 6 Nennungen vorl. 
 

Nennungen: Die Nennungen der teilnehmenden Aktiven sind von den Vereinen 
über die KTTV-Homepage elektronisch abzugeben. 

 

Diese müssen bis Freitag, den 02.12.2011 einlangen. Nachnennungen 
bzw. Änderungen der Doppelpartner sind nach Nennungsschluss aus-
nahmslos nicht möglich. 

 
 



 

 
Auslosung: Montag, 05.12.2011, 18.00 Uhr, 9220 Velden, im COflair, Rosentaler 

Straße 3 
 
Nenngeld: Bewerbe 1 und 2:  € 6,-- pro Bewerb und SpielerInnen 
 Bewerbe 3 bis 9: € 3,-- pro Bewerb und SpielerInnen 
 
Teilnahme- und Alle TischtennisspielerInnen, die für einen KTTV–Verein spielberech- 
Spielberechtigung:  tigt und im Besitz der österr. Staatsbürgerschaft sind. 
 

 Die Teilnahme an den jeweiligen Bewerben richtet sich nach dem 
Einsatz in der laufenden MM sowie der allgemeinen Rangliste (Stand 
30.06.2011) und den Ergänzungsbestimmungen des KTTV, ausge-
nommen Art. 16 lit. (3) h. 

 
Startbeschränkung: Jeder Teilnehmer darf neben den Hauptbewerben maximal in 3 Ne-

benbewerben an den Start gehen. 
 In den Herren Hauptbewerben sind Damen nicht spielberechtigt. Die 

Teilnahme an den Nebenbewerben ist jedoch möglich. 
 
Setzung: Gesetzt werden als Nr. 1 die Titelverteidiger und in weiterer Folge 

nach den Platzierungen der allg. Rangliste des KTTV (Stand 
30.06.2011) bzw. der ÖTTV-Rangliste (Stand Juni 2011). Für die Set-
zung in den Doppelbewerben werden die Platzierungen in der allg. 
Rangliste addiert. 

 
Schiedsrichter: Jeder Teilnehmer hat über Aufforderung der Turnierleitung als Schieds- 

richter zu fungieren. Zuwiderhandelnde werden ohne Nenngeldrücker-
satz aus allen Bewerben gestrichen. 

 
Rahmenzeitplan: Zeitplan und Auslosung werden vor dem Wettkampf den teilnehmen-

den Vereinen übermittelt. 
 
Sonstiges: Die Turnierleitung kann, falls es die Umstände erfordern, Änderungen 

in der Durchführung der Veranstaltung vornehmen. Die Vereine ha-
ben die SpielerInnen über die Teilnahmebedingungen zu informieren. 
Die Hallenordnung ist einzuhalten. Das Nenngeld wird nach der LM 
vom Kassier des KTTV mittels Rechnung vorgeschrieben. Die Sie-
gerehrung findet nach Beendigung aller Finalspiele statt (früher abrei-
sende Teilnehmer verlieren den Anspruch auf die Preise). Proteste 
sind bei der Turnierleitung eine Stunde vor Bewerbsbeginn einzubrin-
gen. Über Proteste entscheidet die Turnierjury mit einfacher Stim-
menmehrheit. Alle Spiele gehen über 3 Gewinnsätze. Es gelten die 
Bestimmungen des ÖTTV Handbuches. 

 
Geräte: Tische DONIC und JOOLA – grün, Bälle Double Fish *** – weiß 
 
Verpflegung: In der Halle gibt es ein Buffet. Speisen und Getränke können käuflich 

erworben werden. 
 
Kleben: Es wird darauf hingewiesen, dass ab 01.09.2008 das Frischkleben verbo-

ten ist. Ein Zuwiderhandeln wird mit dem Turnierausschluss geahndet. 
 
Haftung: Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Der 

Veranstalter bzw. Ausrichter haftet in keiner Weise bei Unfällen und 
Sachbeschädigungen jeglicher Art, ebenso wenig für abhanden ge-
kommene Wertgegenstände, Geldbeträge, Kleidungsstücke und 
Sonstiges. 

 
Für den Sportausschuss des KTTV: 

 

Werner Ritzinger - Vizepräsident 


